
Begründung:
Im Bereich Substanzerhalt als auch bei der Digitalisierung  tritt der LVR auch als Dienstleister 
für die Mitgliedskörperschaften, aber auch für Dritte auf.
Sowohl der gesetzliche Auftrag (Archivgesetz NRW) und die damit verbundene 
Langzeitarchivierung als auch die Nachfrage in Bezug auf das Bereitstellen des Kulturellen Erbes 
in digitaler Form konnte mit vorhandenem Personal nicht befriedigt werden.
Da diese Bereiche einerseits eine positive Außenwirkung haben und wir uns dem 
Dienstleistungsgedanken grundsätzlich verpflichtet sehen, sollte eine bedarfsgerechte 
Aufstockung erfolgen. 

Antrag-Nr. 14/81 

öffentlich

Datum: 02.03.2015

Antragsteller: SPD, CDU

Kulturausschuss 25.03.2015 empfehlender 
Beschluss

Ausschuss für Personal und 
allgemeine Verwaltung

16.04.2015 empfehlender 
Beschluss

Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss

17.04.2015 empfehlender 
Beschluss

Landschaftsausschuss 22.04.2015 empfehlender 
Beschluss

Landschaftsversammlung 28.04.2015 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2015/16; 
Aufstockung der Stellen in den Bereichen LVR-AFZ, LVR-ZMB, Stabsstelle 

Digitalisierung Kulturelles Erbe 

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, bedarfsgerecht für das Handlungsfeld Substanzerhalt 
Kulturelles Erbe (Digitalisierung und Sicherung) zusätzliche Stellen in den Bereichen LVR-
Archivberatungs- und Fortbildungszentrum, LVR-Zentrum für Medien und Bildung, Stabsstelle 
Dez. 9 Digitalisierung Kulturelles Erbe einzurichten und zusätzlich zu finanzieren.
Hierbei sollen die entstehenden Ertragssteigerungen abgebildet werden.



Die erwartete Ertrags- bzw. Einnahmeerhöhung trägt zur Reduktion des Aufwandes bei.

Frank Boss Thomas Böll 


